
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1936/2/12 1Ob99/36,
1Ob644/26

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1936

Norm

3.ABGBTeilNov §153

ABGB §1151 Ia

AngG §1 Id

Rechtssatz

Die Anstellung als Gemeindesekretär begründet an sich noch kein ö entlich - rechtliches Dienstverhältnis, es wäre

denn, daß die Verleihung des Dienstpostens auf Grund von allgemeinen, durch Vereinbarung nicht abänderlichen

Normen (Dienstordnung, Dienstpragmatik) erfolgte.

Entscheidungstexte

1 Ob 644/26

Entscheidungstext OGH 06.10.1926 1 Ob 644/26

Ähnlich; Veröff: SZ 10/278

1 Ob 99/36

Entscheidungstext OGH 12.02.1936 1 Ob 99/36

Veröff: SZ 18/32

Schlagworte

SW: Vertragsbediensteter, Angestellter, Dienstvertrag
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